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RS OGH 1983/1/18 5Ob308/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1983

Norm

AO §50 Z5

Rechtssatz

Wird für die Beibringung der Bankgarantie im angenommenen Ausgleichsvorschlag keine kürzere Frist festgesetzt, ist

sie spätestens binnen dreißig Tagen nach der Zustellung des Kostenbestimmungsbeschlusses beizubringen.
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